
 

Samstag, 7. September 2019 
Nightwinner-Show Aarburg 
CAC Ausstellung für alle Windhunde 

      FCI-Gruppen X und V 
Afghanen-SAK-Klubsiegerschau 2019 

 
Organisation SAK-Schweizerischer Afghanen Klub  
Ort Aarburg, Club der Hundefreunde Aarburg und Umgebung 
Ausstellungsleitung Dieter Grams, E-Mail: didi@bershebakennel.ch  

 
Richter* Bertrand Piau, FR 
*) Änderungen vorbehalten Afghanische Windhunde, Azawakh, Irish Wolfhound, 

Saluki, Sloughi, Barsoi,  

Olaf Knauber, DE 
Cirneco dell'Etna, Chart Polski, Deerhound, Galgo Español, Greyhound,  
Ital. Windspiele, Magyar Agár, Pharaoh Hound, Podenco Ibicenco,  
Podengo Português, Whippet 
 
Naomi Cowley, GB 
Junior-Handling / Senior-Handling 
  

Meldungen http://onlinedogshows.eu  
Meldung PDF: im Anhang  

 
Meldeschluss Freitag, 23. August 2019 

 
Parkplätze direkt beim Ausstellungsareal. 
Wohnmobil beim Ausstellungsareal vorhanden, bitte bei Ausstellungsleitung 
 per E-Mail anmelden. 
Werbung Inserate im Ausstellungskatalog:  

½ Seite CHF 20.-, 1/1 Seite CHF 30.- ab PDF-Vorlage. 
Ausstellungs-Stand CHF 50.- (ohne Tisch) 
Per E-Mail anmelden: iren.rohrer@bluewin.ch 

 
Der Schweizerische Afghanen Klub SAK freut sich über Ihre Teilnahme an der 

Windhunde Nightwinner-Show 2019 Aarburg  



 
 
 

Programm  
 

15.30-16.30 Uhr    Einlass der Hunde 
16.00 Uhr Richtersitzung 

 
16.30 Uhr Beginn des Richtens gemäss Ausstellungs-Katalog 
18:00-20:00 Vorrichten Junior- / Senior-Handling 
ca. 20.00 Uhr Dinner-Pause: Nachtessen im Klubhaus 

 
   21.00 Uhr Ehrenring -Programm 

 -    Junior- / Senior-Handling Finale 
 -  Paarklassen- und Zuchtgruppen-Wettbewerb 

 Best- in-Show 
  - Parade aller Veteranen 
  -  Veteranen BIS 
  - Parade aller Welpen 
  -  Welpen BIS 
  - Parade aller Jüngsten 
  -  Jüngsten BIS 
  - Parade aller Jugendhunde 
  -  Jugend BIS 
  - Parade aller Erwachsenen Klassen 
  - Best-in-Show 

 
   Zur Parade sind alle gemeldeten Hunde eingeladen, 
         um ihren Erinnerungspreis im Ehrenring abzuholen.  

 
Gemütlicher Ausklang der Windhunde Nightwinner-Show Aarburg 

 
 

Klassen: 
Welpen 3-6 Monate, Jüngsten (JüK) 6-9 Monate, Jugendklasse (JK) 9-18 Monate. 
Zwischenklasse (ZK)15-24 Monate, ab 15 Monaten: Offene Klasse (OK),  
Gebrauchshundeklasse (GK), Championklasse (ChK). 
Veteranenklasse (VK) ab 8 Jahren. Paarklassen- und Zuchtgruppen-Wettbewerbe. 

 
Titelvergabe nach SKG-Reglement und Nightwinner Show 2019  

in jeder Rasse Rüde & Hündin:  
Welpensieger, Jüngstensieger, Jugend-CAC und Jugend-RCAC, Jugendsieger & 
Nightwinner 
CAC, RCAC in der Zwischen-, Offenen-, Gebrauchs- und Championklasse,  
je BR & BH Nightwinner 
Veteranen CAC und Veteranen-RCAC, Veteranensieger & Nightwinner 
BOB (Bester der Rasse) und BOS (Beste/r des anderen Geschlechts) 

 



Ausstellungsreglement und Bestimmungen 
Die Ausstellung wird nach dem Ausstellungsreglement (AR) der SKG durchgeführt. Dasselbe kann direkt 
beim Sekretariat der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft SKG, Postfach, 4710 Balsthal bezogen 
oder unter www.skg.ch / Ausstellungen / Reglemente & Weisungen eingesehen werden. 
Mit der Anmeldung akzeptiert der Aussteller das AR der SKG sowie die Bestimmungen der CAC-
Ausstellung. 
 
Schutzimpfungen für Aussteller aus der Schweiz: 
Tollwut Schutz-Impfungs-Obligatorium wurde vom Bundesrat aufgehoben. 
Zum Schutz Ihres Hundes empfehlen wir jedoch, diesen gegen Tollwut, Staupe, Hepatitis, Leptospirose, 
Parvovirose und Zwingerhusten impfen zu lassen. 
 
Impfungen für Aussteller aus dem Ausland: 
Beachten Sie die Einreisebestimmungen in die Schweiz.  
Tierärztliches Tollwut-Impfzeugnis an der Grenze unbedingt erforderlich. Diese Impfung muss  
mindestens 30 Tage vor Grenzübertritt erfolgt sein und den Bestimmungen des Herstellers entsprechen. 
Das Impfzeugnis muss am Ausstellungstag beim Einlass vorgewiesen werden. 
Vorbehältlich neue Verfügungen des Bundesamtes für Veterinärwesen bzw. des kantonalen 
Veterinäramtes. 
 
Ausschreibung/Anmeldungen online via onlinedogshows.eu 
Wer keine Möglichkeiten zur Online-Meldung hat, findet das Anmeldeformular im Anhang. 
Die Meldebestätigung erfolgt nach dem Erhalt der Meldegeld-Zahlung. 
 
Er/sie erklärt mit der Meldung (online oder mit Meldeschein), das AR der SKG anzuerkennen, 
insbesondere auch die Vorschriften über das Zurechtmachen der Hunde an der Ausstellung. 
 
Nur Meldungen/Meldescheine mit vollständigen Beilagen werden berücksichtigt. 
Kopie der Ahnentafel. Bei Meldung in Championklasse: Kopie Champion-Urkunde,  
bei Meldung in die Gebrauchshundeklasse: Kopie des offiziellen Leistungszertifikats 

 
 

Bitte unbedingt zu beachten: 
Ein über das Kämmen hinausgehendes Zurechtmachen von Hunden, unter Verwendung jeglicher Hilfen 
und Mittel, ist untersagt. Gleiches gilt für das Halten eines Hundes an einem sogenannten Galgen. Das 
Wickeln und Einflechten der Haare ist auf der Ausstellung verboten. Die Einhaltung dieser Bestimmungen 
wird kontrolliert. 
Bei Nichteinhaltung sind die Kontrolleure befugt, Aussteller darauf aufmerksam zu machen, die erwähnten 
Manipulationen zu unterlassen. Bei Nichtbeachtung können sie angewiesen, die Ausstellung zu 
verlassen. 
Zughalsbänder ohne Stopp sind in der Schweiz gesetzlich verboten. 
 
Zuchtgruppen Wettbewerb 
Eine Zuchtgruppe besteht aus mindestens drei Rüden/Hündinnen eines Züchters aus eigener Zucht 
(gleiche Rasse, gleicher Zuchtname) unabhängig davon, ob sich die Hunde in seinem Eigentum befinden 
oder nicht. Alle Hunde müssen zur Ausstellung gemeldet sein 
 
Paarklasse Wettbewerb 
Ein Paar besteht aus einem Rüden und einer Hündin der gleichen Rasse, die beide im Eigentum 
derselben Person stehen müssen. Beide Hunde müssen zur Ausstellung gemeldet sein. 
 
An der CAC Aarburg stehen keine Boxen zur Verfügung. Unterbringung und Beaufsichtigung der Hunde in 
Eigenverantwortung der Aussteller. Die Ausstellungsleitung übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder 
Verluste (Diebstahl, Entlaufen, Verletzungen usw.) 
 
Sollte die Ausstellung aus Gründen höherer Gewalt (inkl. seuchenpolizeilicher Vorschriften) nicht 
durchgeführt werden können, ist die Ausstellungsleitung ermächtigt, von den einbezahlten Geldern der 
Aussteller einen kostendeckenden Rückbehalt zu machen. 




